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Einführung

A. Hinleitung

Hatte das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gesiegt und das Selbstbestim-
mungsrecht der Religionsgemeinschaften verloren, als am 1. September 2009 mit
dem Dritten Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts1 die Patientenverfügung im
Bürgerlichen Gesetzbuch verankert wurde?

Der neue § 1901a BGB sieht seitdem gesetzlich2 vor, dass ein vorweg schriftlich
fixierter Wille hinsichtlich Behandlungsmaßnahmen für den Fall der Einwilli-
gungsunfähigkeit einer Person von dessen Betreuer3 umgesetzt werden muss. Die
Patientenverfügung ist nach § 1901a Abs. 3 BGB unabhängig von Art und Stadium
der Erkrankung verbindlich. Der Wille zu Sterben ist auch dann beachtlich, wenn der
Sterbeprozess im engeren Sinne noch nicht begonnen hat, wenn also ein unum-
kehrbar tödlicher Krankheitsverlauf noch nicht eingetreten ist. Dagegen ist insbe-
sondere die katholische Kirche in der jahrelangen Diskussion um eine gesetzliche
Regelung immer wieder angetreten. Denn nach ihrer religiösen Vorstellung dürfe
eine Patientenverfügung nur für den Fall Anwendung finden, dass sie sich auf eine
Situation bezieht, in der die Sterbephase bereits begonnen hat. Mit der gesetzlichen
Regelung zur Patientenverfügung stand fest, dass diese Vorstellung keine gesetzliche
Anerkennung gefunden hatte. Der Bischof der Diözese Stuttgart-Rottenburg, Geb-
hardt Fürst, hat auf einer Tagung anlässlich der neuen gesetzlichen Regelung im
Oktober 2009 erklärt: „Im Hinblick auf den Aspekt der Reichweite kommt für uns als
Kirchen aufgrund unseres Menschenbildes nach wie vor eine solche Verfügung nicht
zum Tragen, wenn der Tod nicht unmittelbar bevorsteht, z.B. bei anhaltendem Koma
und fortgeschrittener Demenzerkrankung.“4

Diese Äußerung alleine als theologisches Statement zu einer neuen gesetzlichen
Regelung zu sehen und ihr darüber hinaus keinerlei praktische Bedeutung zukom-
men zu lassen, würde die tatsächlichen Gegebenheiten außer Acht lassen. Einrich-
tungen, die zu Religionsgemeinschaften gehören, nehmen in erheblichem Umfang

1 Vom 29. Juli 2009, BGBl. I, S. 2286.
2 Zuvor waren bereits in der Rechtsprechung entsprechende Grundzüge aufgestellt worden,

vgl. nur BGHZ 154, 205 (210 f.); AG Siegen, RNotZ 2008, 351 (352 f.).
3 Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der

männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies selbstverständlich das jeweils
andere Geschlecht mit ein.

4 Fürst, Das neue Gesetz zur Patientenverfügung.



an der Versorgung alter Menschen, Pflegebedürftiger und Kranker teil.5 Insbesondere
die Diakonischen Werke, Caritasverbände und kirchliche Krankenhausverbände sind
aus dem deutschen Sozialstaat nicht wegzudenken. Sie erfüllen öffentliche Aufgaben
und entlasten den Staat damit zumindest organisatorisch.6 Der Grund für ihr En-
gagement in diesem Bereich ist aber nicht der Wille, eine öffentliche Aufgabe zu
erfüllen, sondern sie wollen einen religiösen Auftrag verwirklichen.7 Gerade dieser
religiöse Auftrag aber ist es, der die Flexibilität einschränkt und eine Rückbindung
der karitativen Tätigkeit an religiöse Lehren beansprucht.

Mit ihrem religiösen Auftrag finden sich die Einrichtungen heute in einem ver-
änderten Umfeld wieder, das sie vor neue Herausforderungen stellt. Es stellt sich
nicht nur das Problem, dass die kirchlichen Einrichtungen einem zunehmenden
ökonomischen Druck ausgesetzt sind, dem sie begegnen müssen, wenn sie nicht
aufgeben oder beigeben wollen.8 Zudem verlieren die beiden großen Kirchen Mit-
glieder. Glaube wird immer mehr zu einer Privatsache und die Institution ,Kirche‘
mitsamt ihren Einrichtungen verliert an Unterstützung und Anerkennung.9 Die
kirchlichen Lehren stoßen in Deutschland oftmals auf Unverständnis und Ableh-
nung; eine Identifikation mit den kirchlichen Vorstellungen wird seltener. Die Re-
ligionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen laufen aufgrund dieser ökonomischen
und gesellschaftlichen Einwirkungen Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren.
Daraus könnten auch rechtliche Konsequenzen resultieren: Wird das Selbstver-
ständnis nicht mehr gelebt und verwirklicht, sondern nur verbal kommuniziert,
könnte eine restriktive Auslegung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsge-
meinschaften zu einem Verlust der Sonderstellung der Religionsgemeinschaften

5 Im Jahr 2006 waren 33 % der Allgemeinkrankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft; sie
hatten einen Bettenanteil von 32 % (dem standen 34 % staatliche Krankenhäuser mit einem
Bettenanteil von 50 % gegenüber). Vgl. die Studie der prognos AG im Auftrag der kirchlichen
Krankenhausverbände KKVD, DEKV von 2009, S. 7. Von den Pflegeeinrichtungen waren im
Jahr 2007 knapp 26 % in kirchlicher Trägerschaft, vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik
2007, S. 20 i.V.m. der vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellten Sonderauswer-
tung zur Pflegestatistik.

6 Zum Miteinander von Staat und Kirche im karitativen Bereich vgl. auch v. Campenhausen,
in: Festschrift Zacher, S. 95 (95 f.); sowie in der 33. Sitzung des Verfassungsauschusses am
14. Januar 1953 bereits Müller, in: Feuchte (Hrsg.), Quellen zur Entstehung der Verfassung von
Baden-Württemberg 4, S. 438.

7 Vgl. bspw. Deutscher Caritasverband, Leitbild des Deutschen Caritasverbandes, S. 5
(Präambel) sowie § 1 Abs. 1 Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen, die dem Diakoni-
schen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen sind, beschlossen von der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werks der EKD (Stand: 1. Januar 2011).

8 Dazu aus der Presse Wensierski, Heuschrecken unterm Kreuz, in: Der Spiegel 25/2007,
S. 56 f.; vertiefend Wiemeyer, in: Gabriel (Hrsg.), Herausforderungen kirchlicher Wohl-
fahrtsverbände, S. 125 ff.

9 Gabriel, Caritas und Sozialstaat unter Veränderungsdruck, S. 160 ff. m. w. Nachw.; vgl.
auch v. Campenhausen, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR VII, § 157 Rdnr. 3; Waldhoff, in:
Ständige Deputation des 68. Deutschen Juristentages (Hrsg.), Verhandlungen des 68. Deutschen
Juristentages, Band I, S. D 20 ff.
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führen.10 Dadurch, dass der religiöse Auftrag in der Welt verwirklicht wird, gerät er
zudem immer wieder in eine Spannungslage zu staatlichen Vorgaben und anderen
gesellschaftlichen Vorstellungen. Während einerseits Probleme auftreten, die keine
religiöse Brisanz aufweisen und religiöse wie areligiöse Einrichtungen gleicher-
maßen treffen, gibt es anderseits Spannungsfelder, die durch die religiösen Vor-
stellungen ausgelöst werden und einer sensiblen Behandlung zuzuführen sind. So
auch der Umgang mit der Anforderung, den Patientenwillen zu beachten. Grund
dafür ist, dass den Kirchen insbesondere mit dem Recht auf Selbstbestimmung ihrer
eigenen Angelegenheiten nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 GG und der
Freiheitsgewährung aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet
wird, ihr Proprium im weiten Umfang sicherzustellen und umzusetzen. Gleichwohl
besteht dieser Freiheitsraum nicht schrankenlos.

Es ist insofern der Frage nachzugehen, ob den karitativen Einrichtungen und den
Religionsgemeinschaften Möglichkeiten eröffnet sind, sich der gesetzgeberischen
Wertung der Patientenverfügung zu entziehen. Dadurch könnte sichergestellt wer-
den, dass ihre karitative Tätigkeit lediglich im Rahmen der religiösen Vorstellungen
vom Leben und Sterben ausgeübt wird. Allerdings ist gleichzeitig fraglich, wieweit
diese Möglichkeiten bestehen, denn eventuell könnte dann die nun rechtlich ver-
ankerte Verbindlichkeit des Patientenwillens in vielen Fällen leerlaufen. Jedenfalls
könnte ihr ein längeres Procedere vorgeschaltet sein. Reicht der Freiheitsraum so
weit, dass das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen auf Umwegen wieder ent-
wertet wird, wenn sich ein Patient oder Pflegebedürftiger in die karitativen Hände
begibt?

Wäre dies der Fall hätte das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemein-
schaften gesiegt und das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen verloren.

Es zeichnet sich somit ab, dass sich auch nach der parlamentarischen Mehr-
heitsentscheidung das Spannungsfeld nicht aufgelöst hat. Anlässlich der Regelung
zur gesetzlichen Verankerung der Patientenverfügung soll der karitative Bereich
einer Darstellung und verfassungsrechtlichen Einordnung zugeführt werden. Zudem
werden Möglichkeiten zur Auflösung der Spannungslage zwischen dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen und den religiösen Vorstellungen aufgezeigt. Im
Besonderen wird der Frage nachgegangen, welcher verfassungsrechtliche und ein-
fachgesetzliche Rahmen für diese karitative Arbeit besteht und welche Lösungs-
ansätze für Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen vorhanden sind, um
ihre Teilnahme an der Alten- und Krankenversorgung im Rahmen ihrer religiösen
Wertungen sicherzustellen. Besonderes Augenmerk wird dabei darauf gelegt, welche
rechtlichen Möglichkeiten karitativen Einrichtungen eröffnet sind, um die Patien-
tenverfügung (nicht) umzusetzen, und welche Grenzen der Gesetzgeber bei der
Gestaltung von Gesetzen, die den karitativen Bereich in seinem materiellen Inhalt

10 Dazu bereits Geiger, ZevKR 26 (1981), S. 156 (174); vgl. bspw. Schlaich, Neutralität als
Verfassungsprinzip, S. 207 der lediglich das verwirklichte Selbstverständnis in den Normbe-
reich des Staatskirchenrechts stellt; a.A. Leisner, DÖV 1977, S. 475 (479).
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